
Islamische Charta für Deutschlandj
Die Ereijgnisse des 1a8 September 2001 un!: ıhre Folgen haben Ängsten VOT eiınem
globalen Kampf 7zwischen dem Islam un: dem „ Westen“ kräftigen Vorschub
geleistet. In dieser Sıtuation hat der Zentralrat der Muslime in Deutschland RN

Februar 2002 eiıne „Islamische Charta“ veröffentlicht, die sıch als „Grund-
satzerklärung ZUT Beziehung der Muslıme ZUu Staat un ZuUur Gesellschaft“
versteht. Im Vorwort heißt 6S „Die Mehrheitsgesellschaft hat Anrecht darauf,
erfahren, W1e€e die Muslime den Fundamenten dieses Rechtsstaates, seinem
Grundgesetz, Demokratie, Pluralismus un: Menschenrechten stehen.“ Der
Zentralrat moöchte „einen Beıtrag ZIEME Versachlichung der gesellschaftlich-politi-
schen Debatte eisten“. Die ersten acht der Z Thesen tormulieren Glaubensaus-

un: ethisch-moralische Prinzıpien des Islam, die restlichen nehmen Stel-
lung Fragen, die sıch AaUS der Diasporasıtuation VO  — Muslimen 1n einer nıcht-
muslimiıischen Mehrheıitsgesellschaft ergeben.

Grundsätzlich 1sSt diese Charta begrüßen. Eıner der ıslamischen ach-
verbände Deutschlands hat auf diese We1ise eine Basıs für vegenseıt1g kritische
Diskussionen geschaffen. Die anderen, VOT allem die VO ihrer Mitgliederzahl her
stärkeren Ww1e€e die Türkisch-islamische Unıion der Anstalt für Reliıgion DIIIB)
un!: der Islamrat, werden sıch W außern mussen. Der Tlext sollte terner in die
wichtigsten muslıimiıschen Sprachen übersetzt werden, damıt Stellungnahmen
anerkannter ıslamıscher Autoritäten ın der iıslamıschen Welt erfolgen können.

Allerdings lassen sıch einzelnen Thesen auch kritische Fragen stellen. These
wıederholt die zentrale Glaubensaussage, da{ß sıch die Offenbarung als AB A

tälschtes Wort (sottes 1mM Koran“ betfinde. Soll m1t dieser Formulierung uUuNauUuSSC-
sprochen der alte Vorwurf Juden und Christen aufrecht erhalten werden, S1e
hätten die biblischen Texte vertälscht un: damıt die ursprüngliche Wahrheit VO  e

Judentum un: Christentum verdunkelt, oder sınd für die Muslime 1m Zentralrat
andere Posıtionen denkbar? Jedenfalls bleibt die ernsthafte theologische Aus-
einandersetzung mıt dem Anspruch des iıslamıschen Glaubens 1mM Geist des
Dialogs

'These postulıert, da{fß die Betolgung der Gebote Gottes, also der Vorschriften
der Scharıa, Muslim un Muslima 5 ZUX Erlangung VO Gleichheit, Freiheıt,
Gerechtigkeıit, Geschwisterlichkeit un: Wohlstand“ dient. Bezeichnenderweise
geht die Charta jedoch keıner Stelle auf kontroverse relig1öse Positionen un
kulturelle Praktiken e1n, W1e€e etwa die Weıigerung, Mädchen Sport-, Schwımm-,
Sexualkundeunterricht teiılnehmen lassen, Verbot VO Dıskobesuchen, Kon-
takt ZUE anderen Geschlecht USW.

These stellt heraus, da{fß der Islam „Glaube, Ethık, soz1ıale Ordnung un:
Lebensweise“ zugleich se1 Das gerade auch iın HS CECH Tagen VO vielen muslı-
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mischen Gruppen un Parteien vehement vertochtene Ideal des iıslamischen
Staates wiırd explızıt nıcht erwähnt. Integrationspolitisch heißt G in These
„Muslime in der Diaspora” sınd VO ıslamıschen Recht her verpflichtet, sıch „ AIl
die lokale Rechtsordnung halten“ Freilich ICHGER „grundsätzlıch“!

Welches dıe Ausnahmen sind, u1ls die Forderungen die deutsche
Mehrheitsgesellschaft, die These 20 tormuliert. Sıe „ermögliıchen“ erst „eıne würdi-
C muslimische Lebensweise 1m Rahmen des Grundgesetzes un: des geltenden
Rechts“ „Einführung eınes deutschsprachigen islamıschen Religionsunterrichts
un: VO  - Lehrstühlen SA T: akademischen Ausbildung islamischer Religionslehrer un:!
Vorbeter (Imame); Genehmigung des alls innerstädtischer Moscheen; Erlaubnis
des lautsprech(er)verstärkten Gebetsrufs; Respektierung iıslamıscher Bekleidungs-
vorschrıiften 1n Schulen un: Behörden; Beteiligung VO Muslimen den Auftsıichts-
gremıen der Medien; Vollzug des Urteıils des Bundesverfassungsgerichtes Z
Schächten; Beschäftigung muslimıscher Milıtärbetreuer:; muslimische Betreuung 1n
medizinischen und soz1alen Einrichtungen; staatliıcher Schutz der beiden ıslamıs-
chen Feijertagze un: schliefßlich: Einrichtung muslimischer Friedhöftfe un rab-
telder.“ Der Zentralrat betrachtet 1n Anlehnung eınen gewichtigen Strang tradi-
tionellen islamıschen Rechtsdenkens Deutschland weder als „Raum des Islam  C och
als „Raum des Krieses; vielmehr als „Kaum des Vertrages’, als eın Land, 1n dem
Muslime ıhre Relıgion ungehindert praktızıeren dürfen, gleichwohl jedoch ZUT

Eınhaltung der OÖft geltenden Rechtsordnung angehalten sınd
Von zentraler Bedeutung iSst These 11 Muslime anerkennen „dıe VO rund-

DESELZ gyarantıerte gewaltenteılige, rechtsstaatliche un: demokratische Grundord-
NUunNng der Bundesrepublik Deutschland, einschliefßlich des Parteienpluralismus, des
aktıven un: passıven Wahlrechts der TAaul SOWIl1e der Religionsfreiheit”. SO erfreulich
die Formulierung ISt, 1mM Blick auf die Frauen befremdet die Einschränkung auf das
aktıve un passıve Wahlrecht Warum wiırd j1er nıcht einfach der Artikel des
Grundgesetzes un: damıt die gesellschaftlich gleichberechtigte Stellung der Tau
anerkannt? Hat I11all die Erstreitung weıterer Ausnahmen VO  aD der Rechtsordnung
1mM Sınn, sobald dıe Machtverhältnisse Aussıcht auf Erfolg versprechen?

Enorm bedeutsam, Ja geradezu revolutionär, 1st der letzte Satz der 'These
Muslıme akzeptieren „auch das Recht, die Religion wechseln, eıne andere der
gal keıne Religion haben“ Damıt Sagl der Zentralrat eın bedingungsloses Ja
den Mafsgaben des Artikels 18 der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“
un: des „Internationalen Paktes ber bürgerliche un!: politische Rechte“. Er

widerspricht unmißverständlich der 1n mehrheitlich muslimischen Ländern
herrschenden Meınung, dıe m1t 1nweIls aut Texte der Tradıition Apostaten m1t
Straten bıs Aur Tod bedroht. Der innerislamısche Dialog wiırd zeıgen, ob 11L1all

ber die taktısche Anerkennung der Religionsfreiheit hınaus auf breıter Basıs
auch eıne entsprechende, wirklich ICUGC; historisch-kritische Interpretation der

Christian Troll SGrundtexte 1n Angriff nehmen gewillt 1St
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